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(54) Bezeichnung: Individuelle Kennzeichnung für ein Schranksystem

(57) Hauptanspruch: Eine individuelle Kennzeichnung für 
ein Schranksystem (1), das mindestens eine Tür (2) zu 
einem Fach aufweist,
gekennzeichnet, durch
eine Beschilderung (4), die lösbar auf der mindestens einen 
Tür (2), über mindestens zwei lösbare Befestigungsmittel 
(12) anbracht ist; und
eine vordere transparente Scheibe (7), einen Informations
träger (5) und ein rückwärtig am Informationsträger (5) anlie
gendes Wandelelement (17), die die Beschilderung (4) defi
nieren, wobei Bohrungen (8) in der transparenten Scheibe 
(7), Bohrungen (6) im Informationsträger (5) und Bohrungen 
(3) im rückwärtig am Informationsträger (5) anliegenden 
Wandelelement (17) miteinander fluchten, damit die Befesti
gungsmittel (12), die durch die Bohrungen (8) in der trans
parenten Scheibe (7), die Bohrungen (6) im Informationsträ
ger (5) und die Bohrungen (3) im anliegenden 
Wandelelement (17) greifen, den Informationsträger (5) 
bezüglich der transparenten Scheibe (7) ausrichten.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine individuelle Kenn
zeichnung für ein Schranksystem. Insbesondere 
umfasst das Schranksystem mindestens ein Fach, 
das mit einer Tür oder Klappe verschließbar ist.

Stand der Technik

[0002] Das deutsche Gebrauchsmuster 
DE 75 20 322 U offenbart ein Piktogramm-Türschild 
für die Beschilderung in Behördenbauten, Kranken
häusern, Schulen oder dergleichen. Das Türschild 
hat zur Befestigung auf dem Untergrund Löcher aus
gebildet, durch die Senkschrauben geführt sind.

Kurzfassung der Erfindung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist, eine individuelle 
Kennzeichnung für ein Schranksystem bereitzustel
len, die auf einfache Weise an Türen des Schrank
systems positionsgerecht justiert und lösbar ange
bracht werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine individuelle 
Kennzeichnung für ein Schranksystem gelöst, die 
die Merkmale des Schutzanspruchs 1 umfasst.

[0005] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung 
umfasst die individuelle Kennzeichnung für ein 
Schranksystem, das mindestens eine Tür zu einem 
Fach aufweist, eine Beschilderung, die lösbar auf 
mindestens einer Tür über mindestens zwei lösbare 
Befestigungsmittel anbracht ist.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform wirken die 
lösbaren Befestigungsmittel mit entsprechenden 
Bohrungen in einem rückwärtig am Informationsträ
ger anliegenden Wandelelement, das bei einer mög
lichen Ausführungsform, die mindestens eine Tür 
des Schranksystem ist, zusammen, um die Beschil
derung zu montieren und zu befestigen. Die Beschil
derung ist durch eine transparente Scheibe und 
einen der transparenten Scheibe zugeordneten 
Informationsträger definiert. Die lagegerechte Zuord
nung zwischen der transparenten Scheibe und dem 
Informationsträger wird dadurch erreicht, dass die 
Bohrungen in der transparenten Scheibe und die 
Bohrungen im Informationsträger miteinander fluch
ten. Ebenso fluchten die Bohrungen in der Tür mit 
den Bohrungen der transparenten Scheibe und des 
Informationsträgers. Die Befestigungsmittel greifen 
durch die Bohrungen in der transparenten Scheibe 
und Bohrungen oder Freisparungen des Informa
tionsträgers, so dass die Befestigungsmittel für die 
exakte Positionierung und Ausrichtung des Informa
tionsträgers bezüglich der transparenten Scheibe 
sorgen. Die Befestigungsmittel sind somit auch zu 
den Bohrungen in der Tür ausgerichtet, so dass 

eine leichte und sichere Befestigung an der Tür 
ermöglicht ist.

[0007] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung besteht die Beschilderung aus einer trans
parenten Scheibe, einem der transparenten Scheibe 
zugeordneten Informationsträger und einem rück
wärtig am Informationsträger anliegenden Wandel
element. Das Wandelelement besitzt bevorzugt die 
gleiche Größe wie die vordere transparente Scheibe. 
Das Befestigungsmittel ist bei dieser Ausführungs
form beispielsweise ein Topfmagnet mit einem Stift. 
Der Stift kann mit einem Innengewinde oder mit 
einem Außengewinde ausgebildet sein.

[0008] Der Vorteil der Erfindung ist, dass die Befes
tigung der Beschilderung an der Tür erleichtert ist, 
wobei die Ausrichtung und Positionierung des Infor
mationsträgers bereits vor der Befestigung an der 
Tür gegeben ist. Der Informationsträger ist zwischen 
der transparenten Scheibe und dem Wandelelement, 
das bevorzugt die gleiche Größe wie die vordere 
transparente Scheibe besitzt, gehaltert.

[0009] Die Beschilderung kann beispielsweise mit
tels zwei bis vier Befestigungsmitteln auf der Tür 
angebracht werden. Für den Fall, das die Befesti
gungsmittel in Form von Schrauben ausgebildet 
sind, ist das rückwärtig am Informationsträger anlie
gende Wandelelement die mindestens eine Tür des 
Schranksystems. In der Tür sind Bohrungen vorge
sehen, über die die Beschilderung mit der Tür des 
Schranksystems verschraubt ist. Bevorzugt ist die 
Anbringung mit vier Schrauben, wodurch die And
ruckkraft besser über die Fläche der transparenten 
Scheibe verteilt ist. Die Schäfte der Schrauben posi
tionieren somit bereits den Informationsträger in 
Bezug auf die transparente Scheibe. Die Schrauben 
sind bevorzugt folglich auch zu den Bohrungen in der 
Tür ausgerichtet, so dass diese gezielt mit der Tür 
verschraubt werden können.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung ist das Befestigungsmittel ein Topfmagnet 
mit einem Stift. Jeder Stift greift durch die Bohrungen 
in der transparenten Scheibe, die Bohrungen im 
Informationsträger und die Bohrungen im anliegen
den Wandelelement. Der Stift des Topfmagneten 
positioniert somit den Informationsträger in Bezug 
auf die transparente Scheibe und auf das rückwärtig 
am Informationsträger anliegende Wandelelement. 
Die Topfmagnete halten folglich die Beschilderung 
lösbar an der Tür.

[0011] Die Verwendung von Topfmagneten ermög
licht eine zusätzliche Montageart oder Positionierung 
der Beschilderung an der mindestens einen Tür des 
Schranksystems. Gemäß einer bevorzugten Ausfüh
rungsform sind die transparente Scheibe und das 
rückwärtig am Informationsträger anliegende Wan
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delelement als PET-Scheiben ausgebildet, die den 
Informationsträger dazwischen positionieren.

[0012] Der Vorteil ist, dass die Beschilderung ein
fach vorbereitet werden kann und über die Topfmag
nete an die Türen angebracht werden. Die Haftkraft 
der Topfmagnete ist derart zu wählen, dass sie bei
spielsweise nicht einfach abgenommen werden 
kann. Bevorzugt werden vier Topfmagnete zur Befes
tigung der Beschilderung verwendet.

[0013] Der Informationsträger kann eine personal
isierte Kennzeichnung aufweisen, die auf dem Infor
mationsträger derart aufgedruckt oder aufgeklebt ist, 
dass die Bohrungen außerhalb der personalisierten 
Kennzeichnung liegen. Die personalisierte Kenn
zeichnung kann beispielsweise ein von einer Person 
erstelltes Bild, ein Symbol etc. sein. Zusätzlich kann 
auch der Name und/oder Vorname und/oder Titel der 
Person auf der personalisierten Kennzeichnung auf
geführt sein. Die Ecken des Informationsträgers kön
nen abgerundet sein.

[0014] Der Vorteil der Anordnung der Bohrungen ist, 
dass dadurch die personalisierte Kennzeichnung des 
Informationsträgers nicht negativ beeinflusst wird, 
insbesondere im angebrachten Zustand einwandfrei 
sichtbar ist.

[0015] Anhand der beigefügten Zeichnungen wer
den nun die Erfindung und ihre Vorteile durch Aus
führungsbeispiele näher erläutert, ohne dadurch die 
Erfindung auf die gezeigten Ausführungsbeispiele zu 
beschränken. Die Größenverhältnisse in den Figuren 
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere 
Formen zur besseren Veranschaulichung vergrößert 
im Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

Kurze Beschreibung der Figuren

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer 
Ausführungsform eines Schranksystems, das 
mit der erfindungsgemäßen Beschilderung zur 
Kennzeichnung der einzelnen Fächer des 
Schranksystems versehen ist.

Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform der 
Beschilderung zur Anbringung auf einer Tür.

Fig. 3 zeigt eine weitere mögliche Ausführungs
form der Beschilderung zur Anbringung auf 
einer Tür.

Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht eines Teils der 
Tür mit einer darauf angebrachten Beschilde
rung.

Fig. 5 zeigt eine Explosionsdarstellung der 
Beschilderung und deren räumliche Zuordnung 
zu der teilweise dargestellten Tür.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Topfmagnets mit einem Stift.

Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht der Beschilde
rung, die aus einer transparenten Scheibe und 
einem rückwärtig am Informationsträger anlie
genden Wandelelement besteht.

Fig. 8 zeigt eine Explosionsdarstellung der 
Beschilderung, die aus der transparenten 
Scheibe und dem rückwärtig am Informations
träger anliegenden Wandelelement besteht.

Ausführliche Beschreibung der Figuren

[0016] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente 
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur 
Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, 
die für die Beschreibung der jeweiligen Figur erfor
derlich sind. Die Figuren stellen lediglich Ausfüh
rungsbeispiele der Erfindung dar, ohne jedoch die 
Erfindung auf die dargestellten Ausführungsbeispiele 
zu beschränken.

[0017] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht 
einer Ausführungsform eines Schranksystems 1, 
das mit einer Ausführungsform der erfindungsgemä
ßen Beschilderung 4 zur Kennzeichnung der einzel
nen Fächer (nicht dargestellt) des Schranksystems 1 
(beispielsweise ein Schrank) versehen ist. Das Mate
rial des Schranksystems 1 ist beispielsweise verzink
tes und pulverbeschichtetes Stahlblech. Andere 
Materialien, wie beispielsweise Holz, Kunststoff, 
Kompositmaterial oder dergleichen, sind für das 
Schranksystems 1 ebenfalls möglich. Türen 2 oder 
auch Klappen zu den einzelnen Fächern können 
über entsprechende Griffe 9 betätigt werden. Die 
Türen 2 oder auch Klappen können beispielsweise 
magnetisch geschossen gehalten werden. Jede Tür 
2 oder Klappe trägt, außen angebracht, die Beschil
derung 4 zur individuellen und personalisierten 
Kennzeichnung der einzelnen Türen 2 zu den dahin
terliegenden Fächern. Die in der Fig. 1 dargestellte 
Ausführungsform des Schranksystems 1 soll nicht 
als Beschränkung der Erfindung aufgefasst werden. 
Es ist für einen Fachmann selbstverständlich, dass 
sich die Türen 2 des Schranksystems hinsichtlich 
der Größe, Anzahl und Anordnung unterscheiden 
können.

[0018] Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform 
der Beschilderung 4 zur Anbringung auf einer Tür 2 
(siehe Fig. 1). Eine transparente Scheibe 7 mit 
einem hinterlegten Informationsträger 5 definiert die 
Beschilderung 4 und ist bei dieser Ausführungsform 
beispielsweise mittels vier Befestigungsmitteln 12 an 
der Tür 2 lösbar montiert. Die Befestigungsmittel 12 
sind derart angeordnet, dass sie außerhalb einer per
sonalisierten Kennzeichnung 10 liegen.
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[0019] Fig. 3 zeigt eine weitere mögliche Ausfüh
rungsform der Beschilderung 4 zur Anbringung auf 
einer Tür 2. Die transparente Scheibe 7 mit dem hin
terlegten Informationsträger 5 definiert die Beschil
derung 4 und ist bei der hier dargestellten Ausfüh
rungsform mittels zwei Befestigungsmitteln 12 an 
der Tür 2 lösbar montiert. Auch hier sind die Befesti
gungsmittel 12 derart angeordnet, dass sie außer
halb der personalisierten Kennzeichnung 10 liegen.

[0020] Die in den Fig. 2 und 3 dargestellte Größe 
und Form der jeweiligen personalisierten Kennzeich
nung 10 des Informationsträgers 5 ist nicht auf die 
dargestellte regelmäßige Form eines Rechtecks 
begrenzt. Die einzige Bedingung ist, dass die Fläche 
und Form der personalisierten Kennzeichnung 10 
derart ausgestaltet ist, dass die personalisierte 
Kennzeichnung 10 durchgehende Bohrungen 8 der 
transparenten Scheibe 7 und Bohrungen 6 im Infor
mationsträger 5 frei lässt.

[0021] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht einer Ausfüh
rungsform mit einem Teil der Tür 2 mit einer auf einer 
Oberfläche 22 der Tür 2 angebrachten Beschilde
rung 4. Die lösbaren Befestigungsmittel 12 halten 
die Beschilderung 4, insbesondere die transparente 
Scheibe 7 der Beschilderung 4 an der Oberfläche 22 
der Tür 2. Die transparente Scheibe 7 überragt die 
Oberfläche 22 der Tür 2 in einer Richtung quer zur 
Oberfläche 22.

[0022] Fig. 5 zeigt eine Explosionsdarstellung der in 
Fig. 4 gezeigten Beschilderung 4 und deren räumli
che Zuordnung zur Tür 2 bzw. zur Oberfläche 22 der 
Tür 2. Die Tür 2 ist nur zum Teil dargestellt. Die trans
parente Scheibe 7 und der Informationsträger 5 defi
nieren die Beschilderung 4. Die transparente 
Scheibe 7 hat durchgehende Bohrungen 8 ausgebil
det, die mit entsprechenden durchgehenden Bohrun
gen 6 oder Freisparungen im Informationsträger 5 
fluchten. Bohrungen 3 in der Tür 2 sind derart ausge
bildet, dass sie mit den Bohrungen 8 der Scheibe 7 
und den Bohrungen 6 des Informationsträgers 5 
fluchten. Die Befestigungsmittel 12 greifen durch 
die Bohrungen 8 in der transparenten Scheibe 7 
und die Bohrungen 6 im Informationsträger 5, so 
dass der Informationsträger 5 bezüglich der transpa
renten Scheibe 7 ausgerichtet ist.

[0023] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung 
einer Ausführungsform des Befestigungsmittels 12, 
das als ein Topfmagnet 14 mit einem Stift 15 ausge
bildet ist. Der Stift 15 kann als Stift mit einem Innen
gewinde oder als Stift mit einem Außengewinde aus
gebildet sein.

[0024] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht einer mögli
chen Beschilderung 4, die aus einer transparenten 
Scheibe 7 und einem rückwärtig am Informationsträ
ger 5 anliegenden Wandelelement 17 besteht. Der 

Zusammenhalt der Beschilderung 4 wird dadurch 
erreicht, dass jeweils ein Stift 15 eines Topfmagneten 
14 durch die Bohrungen 8 in der transparenten 
Scheibe 7, die Bohrungen 6 im Informationsträger 5 
und die Bohrungen 3 im rückwärtig am Informations
träger 5 anliegenden Wandelelement 17 geführt ist. 
Jeweils eine Mutter oder Schraube 16 ist mit den Stif
ten 15 verschraubt, so dass die transparente 
Scheibe 7, der Informationsträger 5 und das Wandel
element 17 die Beschilderung 4 bilden. Das Wandel
element 17 kann ebenfalls als eine transparente 
Scheibe ausgebildet sein, die die gleiche Größe wie 
die transparente Scheibe 7 besitzt. Die Topfmagnete 
14 sind Befestigungsmittel, über die die Beschilde
rung 4 auf der Oberfläche 22 der Tür 2 lösbar geh
altert ist. Bevorzugt sind zwei bis vier Topfmagnete 
14 vorgesehen, um die Beschilderung 4 auf der 
Oberfläche 22 der Tür 2 zu positionieren und zu hal
tern.

[0025] Fig. 8 zeigt eine Explosionsdarstellung einer 
Ausführungsform der Beschilderung 4, die gemäß 
der hier dargestellten Ausführungsform aus der 
transparenten Scheibe 7, dem Informationsträger 5 
und dem anliegenden Wandelelement 17 besteht. 
Wie bereits in der Beschreibung zu Fig. 7 ausgeführt, 
fluchten die Bohrungen 8 der transparenten Scheibe 
7, die Bohrungen 6 oder Freisparungen des Informa
tionsträgers 5 und die Bohrungen 3 des anliegenden 
Wandelelements 17. Die Stifte 15 greifen durch die 
jeweiligen Bohrungen 8, 6 und 3 und richten somit die 
transparente Scheibe 7, den Informationsträger 5 
und das anliegende Wandelelement 17 zueinander 
aus. Dadurch ist der Informationsträger 5 bezüglich 
der transparenten Scheibe 7 ausgerichtet und lage
richtig.

[0026] Es wird angenommen, dass die vorliegende 
Offenbarung und viele der darin erwähnten Vorteile 
durch die vorhergehende Beschreibung verständlich 
werden. Es ist offensichtlich, dass verschiedene 
Änderungen in Form, Konstruktion und Anordnung 
der Bauteile durchgeführt werden können, ohne von 
dem offenbarten Gegenstand abzuweichen. Die 
beschriebenen Formen sind lediglich erklärend, und 
es ist die Absicht der beigefügten Schutzansprüche, 
solche Änderungen zu umfassen und einzuschlie
ßen. Dementsprechend sollte der Umfang der Erfin
dung nur durch die beigefügten Schutzansprüche 
beschränkt sein.

Bezugszeichenliste

1 Schranksystem

2 Tür, Klappe

3 Bohrung

4 Beschilderung

5 Informationsträger
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6 Bohrung

7 transparente Scheibe

8 Bohrung

9 Griff

10 personalisierte Kennzeichnung

12 Befestigungsmittel

14 Topfmagnet

15 Stift

16 Mutter, Schraube

17 anliegendes Wandelelement

22 Oberfläche der Tür
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur 
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Schutzansprüche

1. Eine individuelle Kennzeichnung für ein 
Schranksystem (1), das mindestens eine Tür (2) zu 
einem Fach aufweist, 
gekennzeichnet, durch 
eine Beschilderung (4), die lösbar auf der mindes
tens einen Tür (2), über mindestens zwei lösbare 
Befestigungsmittel (12) anbracht ist; und 
eine vordere transparente Scheibe (7), einen Infor
mationsträger (5) und ein rückwärtig am Informa
tionsträger (5) anliegendes Wandelelement (17), 
die die Beschilderung (4) definieren, wobei Bohrun
gen (8) in der transparenten Scheibe (7), Bohrungen 
(6) im Informationsträger (5) und Bohrungen (3) im 
rückwärtig am Informationsträger (5) anliegenden 
Wandelelement (17) miteinander fluchten, damit 
die Befestigungsmittel (12), die durch die Bohrun
gen (8) in der transparenten Scheibe (7), die Boh
rungen (6) im Informationsträger (5) und die Bohrun
gen (3) im anliegenden Wandelelement (17) greifen, 
den Informationsträger (5) bezüglich der transparen
ten Scheibe (7) ausrichten.

2. Die individuelle Kennzeichnung nach Schutz
anspruch 1, wobei die Beschilderung (4) über zwei 
Befestigungsmittel (12), drei Befestigungsmittel (12) 
oder vier Befestigungsmittel (12) auf der Tür (2) 
angebracht ist.

3. Die individuelle Kennzeichnung nach einem 
der vorangehenden Schutzansprüche, wobei der 
Informationsträger (5) eine personalisierte Kenn
zeichnung (10) aufweist, die auf dem Informations
träger (5) derart aufgedruckt oder aufgeklebt ist, 
dass die Bohrungen (6) im Informationsträger (5) 
außerhalb der personalisierten Kennzeichnung (10) 
liegen.

4. Die individuelle Kennzeichnung nach Schutz
anspruch 1, wobei das rückwärtig am Informations
träger (5) anliegende Wandelelement (17) die min
destens eine Tür (2) des Schranksystems (1) ist.

5. Die individuelle Kennzeichnung nach einem 
der vorangehenden Schutzansprüche, wobei die 
Befestigungsmittel (12) Schrauben sind, die durch 
die Bohrungen (8) in der transparenten Scheibe 
(7), die Bohrungen (6) im Informationsträger (5) 
und die Bohrungen (3) in der Tür (2) geführt sind 
und über die Bohrungen (3) in der Tür (2) mit der 
Tür (2) verschraubt sind.

6. Die individuelle Kennzeichnung nach einem 
der Schutzansprüche 1 bis 3, wobei das rückwärtig 
am Informationsträger (5) anliegende Wandelele
ment (17) die gleiche Größe besitzt wie die vordere 
transparente Scheibe (7).

7. Die individuelle Kennzeichnung nach Schutz
anspruch 6, wobei das anliegende Wandelelement 
(17) ebenfalls eine transparente Scheibe (7) ist.

8. Die individuelle Kennzeichnung nach Schutz
anspruch 6, wobei das Befestigungsmittel (12) ein 
Topfmagnet (14) mit einem Stift (15) ist, der ein 
Innengewinde oder ein Außengewinde ausgebildet 
hat.

9. Die individuelle Kennzeichnung nach Schutz
anspruch 8, wobei jeder Stift (15) durch die Bohrun
gen (8) in der transparenten Scheibe (7), die Boh
rungen (6) im Informationsträger (5) und die 
Bohrungen (3) im anliegenden Wandelelement (17) 
greift.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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